
    
    

Allgemeine GeschäftsbedingungenAllgemeine GeschäftsbedingungenAllgemeine GeschäftsbedingungenAllgemeine Geschäftsbedingungen    
    
Diese AGB’s gelten  für alle unsere Lieferungen und 
Leistungen. Es gilt grundsätzlich die Schriftform, 
auch für Nebenabreden. 
 
I.  AngebotI.  AngebotI.  AngebotI.  Angebot    
Alle Angebote sind freibleibend, dazugehörige 
Unterlagen, an denen wir uns das Eigentums- und 
Urheberrecht vorbehalten, sind nur annähernd 
maßgebend. Die Weitergabe ist ausdrücklich 
untersagt. 
 
IIIIIIII. . . . Umfang der LeistungUmfang der LeistungUmfang der LeistungUmfang der Leistung    
Lieferzeit  
Beginnt mit Absendung der AB, aber nicht vor 
Eingang aller vom Besteller zu beschaffenden 
Unterlagen und einer vereinbarten Anzahlung. Die 
Lieferfrist verlängert sich (auch bei Verzug) 
angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von 
Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und 
Aussperrung und Eintritt unvorhergesehener 
Hindernisse, die außerhalb unseres Willens oder 
unseres Unterlieferers liegen, soweit solche 
Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder 
Ablieferung des Liefergegenstandes von 
erheblichem Einfluss sind.  
 
III. Zahlungsbedingungen III. Zahlungsbedingungen III. Zahlungsbedingungen III. Zahlungsbedingungen     
Sollten keine anderen Zahlungsbedingungen 
vereinbart sein, gilt folgender Zahlungsplan: 
1/3 nach Auftragsbearbeitung 
1/3 vor Montage 
1/3 nach Fertigstellung 
Auf Zahlungen innerhalb von 8 Tagen nach 
Rechnungsstellung ohne Abzug. Skontoabzüge 
müssen schriftlich vereinbart sein. Der gesamte 
Skontoabzug erfolgt von der Schlusszahlung.  Bei 
Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 
mindestens 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz 
berechnet. 
 
1. Eigentumsvorbehalt  
Wir behalten uns das Eigentum an der Lieferung bis 
zum Eingang aller Zahlungen vor. Der Besteller darf 
den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur 
Sicherung übereignen. Pfändung sowie 
Beschlagnahme oder sonstige Verfügungen hat er 
uns unverzüglich mitzuteilen. Vertragswidriges 
Verhalten des Bestellers, auch Zahlungsverzug, 
berechtigt uns zur Rücknahme nach Mahnung und 
verpflichtet den Besteller zur Herausgabe. Die 
Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie 
die Pfändung des Liefergegenstandes durch uns gilt 
nicht als Rücktritt vom Vertrag.  
 
2. Gefahrübergang 
Werden die auf der Baustelle angelieferten            
Waren vor dem Einbau durch höhere Gewalt oder 
sonstige von der Firma P.H.Wintergarten nicht zu 
vertretenden Umstände beschädigt oder zerstört, 
oder werden sie entwendet, so hat die Firma P.H. 
Wintergarten Anspruch auf die gesamte Vergütung 
abzüglich  eines Montagekostenanteils. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
    
IIIIV. GewährleistungV. GewährleistungV. GewährleistungV. Gewährleistung    
Für alle durch uns gelieferten und montierten Teile 
übernehmen wir eine Gewährleistung von 5 Jahren 
(entsprechend BGB). Davon ausgenommen sind 
Elektro-, Beschattungs- und Verschleißteile (z. B. 
Batterien, bewegliche Beschläge, usw.). Hierfür gilt 
eine Gewährleistungszeit von 2 Jahren. Beginn der 
Gewährleistung ist bei Abnahme der Leistung. 
 
1. Gewährleistungsausschluss 
Für Schäden infolge unsachgemäßer Behandlung      
wird nicht gehaftet. Bei Sachschäden ist die Firma 
P.H. Wintergarten nach ihrer Wahl zur 
Nachbesserung, Gutschrift des Minderwertes, 
Lieferung mangelfreier Teile und bei 
Unvollständigkeit zur Nachlieferung verpflichtet. 
Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
fehl, kann der Besteller Minderung verlangen. Alle 
anderen Ansprüche gegen die Firma P.H. 
Wintergarten, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
insbesondere Schadenersatzansprüche, und der 
Anspruch auf Wandlung sind ausgeschlossen. 
  
2. Mängelanzeige 
Der Besteller hat die gelieferte Ware unverzüglich 
nach Einbau zu prüfen und der Firma 
P.H.Wintergarten alle Mängel spätestens innerhalb 
von 14 Tagen schriftlich anzuzeigen. Nicht 
offensichtliche Mängel sind schriftlich spätestens mit 
Ablauf der Verjährungsfrist für den gesetzlichen 
Gewährleistungsanspruch der Firma P.H. 
Wintergarten anzuzeigen. 
 
VVVV. Rücktritt. Rücktritt. Rücktritt. Rücktritt    
Bei kundenseitigem Rücktritt vom erteilten Auftrag 
werden, bis zum Zeitpunkt des Produktionsbeginns, 
pauschal  Kosten in Höhe von 20 % des 
Auftragswertes fällig. Die Summe kann sich erhöhen 
wenn tatsächlich höhere Kosten entstanden sind 
und vom AN nachgewiesen werden.  Bei späterem 
Rücktritt erhöhen sich die Kosten entsprechend des 
Fertigungsgrades. 
 
VI. GerichtsstandVI. GerichtsstandVI. GerichtsstandVI. Gerichtsstand    
Gerichtsstand ist Pirmasens 
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